
Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V  
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses  
 

 
 

B E S C H L U S S 
 

zu Änderungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
durch den Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

 

in seiner 179. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 
 

mit Wirkung zum 1. April 2009 
 

 
1. Änderung in der Leistungslegende der Gebührenordnungsposition 

13620  

13620 Zusatzpauschale ärztliche Betreuung bei LDL-
Apherese gemäß Nr. 1 Anlage I „Anerkannte 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ 
der Richtlinie Methoden vertragsärztlicher 
Versorgung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und gemäß der 
Vereinbarung zu den Blutreinigungsverfahren 
und/oder zur ambulanten LDL-Elimination als 
extrakorporales Hämotherapieverfahren gemäß § 
135 Abs. 2 SGB V, ausgenommen bei 
isolierter Lp(a)-Erhöhung, 
je Apherese  420 Punkte 
 
 

2. Aufnahme einer neuen Gebührenordnungsposition 13622 im Abschnitt 
13.3.6 

13622 Zusatzpauschale ärztliche Betreuung bei LDL-
Apherese gemäß Nr. 1 Anlage I „Anerkannte 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden“ der 
Richtlinie Methoden vertragsärztlicher 
Versorgung des Gemeinsamen 
Bundesausschusses und gemäß der 
Vereinbarung zu den Blutreinigungsverfahren 
und/oder zur ambulanten LDL-Elimination als 
extrakorporales Hämotherapieverfahren gemäß § 
135 Abs. 2 SGB V, bei isolierter Lp(a)-Erhöhung 
je Apherese,  420 Punkte 
Die Gebührenordnungsposition 13622 ist einmal 
pro Behandlungswoche berechnungsfähig. 

Die Leistungen entsprechend der 
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 2.1 
und 2.3 sind, soweit es sich um Maßnahmen 
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zum Anlegen, zur Steuerung und zur Beendigung 
der Dialyse bzw. der Apherese handelt, nicht 
neben der Gebührenordnungsposition 13622 
berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 13622 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 01102, 
01510 bis 01512, 01520, 01521, 01530 und 
01531 berechnungsfähig. 

Die Gebührenordnungsposition 13622 ist im 
Behandlungsfall nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 13210 bis 13212, 
13250, 13252, 13253, 13255 bis 13258, 13260 
und 32247 und nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 
13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.7, 
13.3.8 und 36.6.3 berechnungsfähig. 

   
3. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 13622 in die Bestimmungen Nr. 

2, 3 und 4 zu Abschnitt 13.3.6 
2. Der Leistungsumfang der Gebührenordnungsposition 

13610 bei Durchführung einer Zentrums- bzw. 
Praxisdialyse oder bei Apheresen entsprechend der 
Gebührenordnungsposition 13620 oder , 13621 oder 
13622 schließt die ständige Anwesenheit des Arztes ein. 
Der Leistungsumfang der Gebührenordnungsposition 
13610 bei Heimdialyse oder zentralisierter Heimdialyse 
sowie der Gebührenordnungspositionen 13611 und 
13612 schließt die ständige Bereitschaft des Arztes ein.  

3. Neben den Gebührenordnungspositionen 13610, 13611, 
13612, 13620 und , 13621 und 13622 sind aus den 
Abschnitten 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 nur die 
Gebührenordnungspositionen 01100, 01101, 01220, 
01221, 01222, 01320, 01321, 01411, 01412 und 01415 
berechnungsfähig. 

4. Die Gebührenordnungspositionen nach den Abschnitten 
2.1 und 2.3 sind, soweit es sich um Maßnahmen zum 
Anlegen, zur Steuerung und zur Beendigung der Dialyse 
bzw. von Apheresen handelt, nicht neben den 
Gebührenordnungspositionen 13610 bis 13612 und 
13620 bis 13621 13622 berechnungsfähig. 

 
4. Aufnahme der analogen Ausschluss-Regeln in den Anmerkungen hinter den 

Gebührenordnungspositionen 01102, 01510 bis 01512, 01520, 01521, 01530, 
01531, 13210 bis 13212, 13250, 13252, 13253, 13255 bis 13258, 13260 und 
32247 und den Gebührenordnungspositionen der Abschnitte 13.3.1, 13.3.2, 
13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.7, 13.3.8 und 36.6.3 
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5. Aufnahme der Gebührenordnungsposition 13622 in den Anhang 3 zum EBM 
 
 

GOP  Kurzlegende  Kalkulationszeit 
in Minuten  

Prüfzeit 
in 
Minuten  

Eignung der 
Prüfzeit  

13622 Zusatzpauschale ärztliche 
Betreuung bei LDL-Apherese 
bei isolierter Lp(a)-Erhöhung 

 

KA 10 Tages- und 
Quartalsprofil  
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